
Vorschriften 

Alle Unternehmen, die im Jahresdurchschnitt monatlich über mindestens 20 Arbeitsplätze* verfügen, sind 
beschäftigungspflichtig und müssen jeweils bis zum 31.03. des Folgejahres eine Anzeige über die Erfüllung 
der Beschäftigungspflicht bei der Agentur für Arbeit abgeben. 
(*mit 18 Wochenstunden und mehr, s. §§ 156 ff SGB IX) 
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